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NACHHALTIGE ERNEUERUNGNACHHALTIGE ERNEUERUNG

In ihren Stadtquartieren sind die Menschen zuhause. 
Das direkte Wohn- und Arbeitsumfeld, die öffentlichen 
Einrichtungen, Grünanlagen, Plätze und Wege sind ein 
wichtiger Teil des Alltags und tragen zur Wohn- und 
Lebensqualität Aller bei. Im Laufe der Zeit müssen Orte 
sich wandeln: Barrierefreiheit, Klimaschutz, Kapazi-
täts- und Siedlungserweiterungen sowie eine steigende 
Robustheit der immer intensiver genutzten Anlagen 
werden in der wachsenden Stadt benötigt. Um dies zu 
bewältigen, unterstützen der Bund und das Land die 
Bezirke Berlins mit Mitteln der Städtebauförderung.

Förderkulisse

  aktive Stadtumbaugebiete
  nach § 171 b BauGB

Daten

16 aktive Fördergebiete
(Stand 12/2023)

mit insgesamt 6.069 ha Fördergebietskulisse

sind Wohnort für 618.932 Einwohnerinnen und 
Einwohner (Stand 12/2023).

 Fördermitteleinsatz

In 25 bislang geförderte Gebiete

sind bisher insgesamt 833 Mio. Euro 
geflossen (Stand 01/2024).

Die Finanzierung erfolgte durch die Europäische 
Union, die Bundesrepublik Deutschland und das Land 
Berlin.
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Programmziele und Handlungsschwerpunkte
Übergeordnetes Ziel für alle Fördergebiete ist deren strukturelle Verbesserung und 
langfristige Stabilisierung durch bauliche Anpassungen an demografische, ökono-
mische, soziale und klimatische Veränderungen. 

Schwerpunkte sind dabei:
•	 städtebauliche Anpassungsmaß-

nahmen an die demografischen 
Bedingungen und das Bevölkerungs-
wachstum, insbesondere Anpassung 
und Transformation der städtischen 
Infrastruktur, 

•	 die Verbesserung des öffentlichen 
Raums (Straßen, Wege, Plätze) und 
des Wohnumfeldes sowie der Abbau 
von Barrieren, 

•	 Maßnahmen des Klimaschutzes sowie 
zur Anpassung an den Klimawandel 

und zur Verbesserung der grünen 
Infrastruktur inkl. einer wassersensib-
len Gebäude-, Stadt- und Freiraum-
planung,

•	 die städtebauliche Neuordnung und 
Entwicklung von Brachen insbeson-
dere zur Unterstützung des Wohnungs-
baus sowie

•	 Maßnahmen mit hohem Innova-
tions- und Experimentiercharakter in 
außerordentlichen Stadtentwicklungs-
formaten.

Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen

Fördergrundlage 
Vor der Festlegung eines Fördergebiets 
durch den Senat wird als Grundlage ein 
Integriertes Städtebauliches Entwick-
lungskonzept (ISEK) erstellt. Zunächst 
erfolgt eine umfangreiche Analyse der 
Ausgangssituation im Quartier sowie der 
Probleme und Chancen einer zukünfti-
gen Entwicklung des Gebietes. Darauf 
aufbauend werden wichtige Maßnahmen 
zur Deckung des Bedarfs und zur Stär-
kung positiver Entwicklungen im Gebiet 

benannt. In diesen Prozess sind auch die 
bezirklichen Fachämter, verschiedene 
Akteure der Stadtteilentwicklung sowie die 
Bewohnerschaft des Gebietes einbezogen. 
Weitere Rahmenbedingungen der Förde-
rung bilden die Ausführungsvorschrift „AV 
Stadterneuerung“ des Landes Berlin und 
die jährlich zwischen dem Bund und den 
Bundesländern verhandelte Verwaltungs-
vereinbarung (VV) Städtebauförderung. 

Partizipation
Für die Entwicklung des Gebiets ist es 
wichtig, dass möglichst viele  
Aktive, Bewohnerinnen und Bewohner, 
Gewerbetreibende sowie Eigentümerinnen 
und Eigentümer an dem Prozess partizi-
pieren. Das Spektrum der Beteiligungs-

möglichkeiten ist breit. Es reicht von der 
Information über die direkte Mitwirkung an 
Planungen bis hin zu projektbezogenen 
oder auch dauerhaften Kooperationen.


